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MT 8 - 
Kündigung des Arbeitsvertrages 
während der Probezeit 
Während der Probezeit kann sich der Arbeitnehmer vergewissern, ob ihm die zu erledigende Arbeit zusagt, während der Arbeitgeber die Möglichkeit erhält, die beruflichen Fähigkeiten des Arbeitnehmers zu beurteilen. 
Form des Kündigungsschreibens 
Eine Kündigung erfolgt schriftlich in Briefform. Dieser Brief wird entweder per Einschreiben übermittelt oder persönlich überreicht. 
Im letztgenannten Fall bestätigt der Empfänger den Erhalt des Briefs durch die Gegenzeichnung einer Durchschrift. 
Inhalt des Kündigungsschreibens 
Das Kündigungsschreiben beschränkt sich darauf, den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu informieren. Weder der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, ihre Gründe für die Vertrageskündigung anzugeben. 
Neben der Ankündigung des Vertragsendes umfasst das Kündigungsschreiben die einzuhaltende Kündigungsfrist. Es muss auch das Anfangs- und Enddatum dieser Kündigungsfrist erwähnt werden, wobei die Kündigungsfrist am Tag nach dem Versand oder der Überreichung des Kündigungsschreibens beginnt. 
Die Kündigungsfrist hängt von der Dauer der vertraglich vorgesehenen Probezeit ab und wird nicht in Arbeitstagen, sondern in Kalendertagen berechnet.
	Dauer der Probezeit
	Einzuhaltende Kündigungsfrist

	2 Wochen
3 Wochen
4 Wochen
1 Monat
2 Monate
3 Monate
4 Monate
5 Monate
6 Monate
7 Monate
8 Monate
9 Monate
10 Monate
11 Monate
12 Monate
	Außer im Falle eines schweren Verschuldens keine Kündigung möglich
3 Tage
4 Tage
15 Tage
15 Tage
15 Tage
16 Tage
20 Tage
24 Tage
28 Tage
1 Monat
1 Monat
1 Monat
1 Monat
1 Monat




Zeitpunkt der Vertragskündigung 
Während der ersten zwei Wochen der Probezeit kann der Vertrag ausschließlich bei schwerem Verschulden des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers gekündigt werden (z.B. Diebstahl, Gewaltanwendung oder Androhung körperlicher Gewalt). 
Nach diesen beiden Wochen kann der Arbeitsvertrag während der Probezeit jederzeit beendet werden. 
Eine Regel gilt es dabei dennoch zu beachten: Die Kündigungsfrist muss während der Probezeit beginnen und spätestens am letzten Tag der Probezeit enden. 
Andernfalls gilt der Arbeitsvertrag als endgültig abgeschlossen. 
Läuft die Probezeit beispielsweise bis zum 31. März, so muss der Arbeitnehmer, der einer Probezeit von 6 Monaten unterliegt, spätestens 24 Tage vor diesem Datum kündigen. 
Sollte der Arbeitnehmer verspätet (beispielsweise am 25. März) kündigen, hat sich der Arbeitsvertrag bereits in einen endgültigen Vertrag umgewandelt und die für endgültig abgeschlossene Arbeitsverträge geltende Kündigungsfrist von einem Monat ist einzuhalten. 
Hinweis: Bei Aussetzung der Erfüllung des Arbeitsvertrages (beispielsweise aufgrund von Urlaub oder Krankheit des Arbeitnehmers) verlängert sich die Probezeit automatisch bis zu maximal einem Monat.


 (Name und Anschrift des Arbeitnehmers/des Arbeitgebers[footnoteRef:1]) [1:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 


(Name und Anschrift des Arbeitgebers/des Arbeitnehmers 1)
 (Ort und Datum)
PER EINSCHREIBEN
Betreff: Kündigung des Vertrages während der Probezeit 
Sehr geehrte Frau _______________ , sehr geehrter Herr _______________1,
hiermit muss ich Sie leider darüber in Kenntnis setzen, dass ich den am ________________ auf Probe abgeschlossenen Arbeitsvertrag kündige.
Nach Maßgabe der Bestimmungen aus Artikel  L.121-5(4) des Arbeitsgesetzbuches beläuft sich die Kündigungsfrist auf __________________ Tage/Monat 1.
Sie beginnt am _____________________ und endet am _____________________ .

Mit freundlichen Grüßen,


__________ 
(Unterschrift)
	
	
	



Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
